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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1968 Ausgegeben am 15. Mai 1968 41. Stück

1 5 8 . Bundesgesetz: Neuerliche Abänderung der Anlage des Bundesgesetzes, betreffend auf
Schilling lautende Beitragsleistungen der Republik Österreich bei internatio-
nalen Finanzinstitutionen

1 5 9 . Bundesgesetz: Neuerliche Abänderung des Bundesgesetzes über eine Abgabe von land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben

1 6 0 . Verordnung: Ausschließung der Zeichen der Bank für internationalen Zahlungsausgleich
und Zeichen der Europäischen Organisation für kernphysikalische Forschung
von der Registrierung nach dem Markenschutzgesetz

1 6 1 . Verordnung: Anordnung besonderer Ernteermittlungen bei Winterweizen und Kartoffeln
1 6 2 . Kundmachung: Aufhebung der Kundmachung, betreffend die Durchführung der Abschöpfung

von Mehrerlösen bei Brotgetreide und Mahlprodukten, durch den Ver-
fassungsgerichtshof

163. Kundmachung: Aufhebung von Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung 1960 durch den
Verfassungsgerichtshof

1 5 8 . Bundesgesetz vom 6. März 1968,
mit dem die Anlage des Bundesgesetzes,
betreffend auf Schilling lautende Beitrags-
leistungen der Republik Österreich bei inter-
nationalen Finanzinstitutionen, neuerlich ab-

geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Das Bundesministerium für Finanzen wird
ermächtigt, mit der Oesterreichischen National-
bank ein Übereinkommen, wie es in der Anlage
enthalten ist, zur Abänderung des „Überein-
kommens wegen Gewährung eines Kredites an
die Republik Österreich zwecks Einlösung der
zugunsten des Internationalen Währungsfonds
und der Internationalen Entwicklungsorgani-

sation gemäß § 1 des 3. Schatzscheingesetzes
1948 in der jeweiligen Fassung begebenen Bun-
desschatzscheine" (Anlage zum Bundesgesetz
BGBl. Nr. 51/1963, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 109/1964) abzuschließen.

§ 2. Die Oesterreichische Nationalbank ist be-
rechtigt, ihre Forderungen gegen den Bund um
jenen Betrag zu erhöhen, der auf Grund des in
§ 1 genannten Übereinkommens in seiner bis-
herigen Fassung bereits zur Tilgung dieser For-
derungen verwendet worden ist.

§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Jonas
Klaus

Anlage

Übereinkommen
zwischen dem Bundesministerium für Finanzen

und der Oesterreichischen Nationalbank

I.

Das Bundesministerium für Finanzen und die
Oesterreichische Nationalbank kommen überein,
daß der Beginn der in Punkt IV des zwischen
ihnen abgeschlossenen „Übereinkommens wegen
Gewährung eines Kredites an die Republik
Österreich zwecks Einlösung der zugunsten des
Internationalen Währungsfonds und der Inter-

nationalen Entwicklungsorganisation gemäß § 1
des 3. Schatzscheingesetzes 1948 in der jeweiligen
Fassung begebenen Bundesschatzscheine" vom
22. März 1963 in der Fassung vom 8. Juni 1964
vorgesehenen Tilgung der Forderungen der
Oesterreichischen Nationalbank gegen den Bund
vom 1. Jänner 1967 auf den 1. Jänner 1970
verlegt wird.

II.

Dieses Übereinkommen wird mit 1. Jänner
1968 wirksam.

4 77



808 41. Stück — Ausgegeben am 15. Mai 1968 — Nr. 159 und 160

1 5 9 . Bundesgesetz vom 6. März 1968, mit
dem das Bundesgesetz über eine Abgabe von
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

neuerlich abgeändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Bundesgesetz vom 14. Juli 1960, BGBl.
Nr. 166, über eine Abgabe von land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben, in der Fassung der
Bundesgesetze BGBl. Nr. 5/1962, Nr. 295/1964
und Nr. 52/1967, wird abgeändert wie folgt:

Der erste Satz des § 3 hat zu lauten:

Artikel II

Dieses Bundesgesetz tritt rückwirkend mit
1. Jänner 1968 in Kraft.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Jonas
Klaus

1 6 0 . Verordnung des Bundesministeriums
für Handel, Gewerbe und Industrie vom
17. April 1968, mit der Zeichen der Bank
für internationalen Zahlungsausgleich und

Zeichen der Europäischen Organisation für
kernphysikalische Forschung von der Regi-
strierung nach dem Markenschutzgesetz aus-

geschlossen werden

§ 1. Auf Grund des § 3 Abs. 1 Z. 1 lit. d des
Markenschutzgesetzes 1953, BGBl. Nr. 38, wer-
den von der Registrierung nach dem Marken-
schutzgesetz ausgeschlossen:

1. Zeichen der Bank für internationalen
Zahlungsausgleich :

2. Zeichen der Europäischen Organisation für
kernphysikalische Forschung:

§ 2. Diese Verordnung tritt sechs Monate nach
ihrer Kundmachung in Kraft.

Mitterer

Anlage 1

Anlage 2



41. Stück — Ausgegeben am 15. Mai 1968 — Nr. 161 bis 163 809

1 6 1 . Verordnung des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft vom 26. April
1968, mit der besondere Ernteermittlungen
bei Winterweizen und Kartoffeln angeordnet

werden

Auf Grund der §§ 2 Abs. 2 und 3, 4 Abs. 1
und 2, 7 Abs. 6 und der §§ 8 und 9 des Bundes-
statistikgesetzes 1965, BGBl. Nr. 91, wird ver-
ordnet:

§ 1. Das Österreichische Statistische Zentralamt
hat im Jahre 1968 besondere Ernteermittlungen
bei Winterweizen und Kartoffeln zur Feststellung
der Ernteerträge durchzuführen.

§ 2. (1) Die besonderen Ernteermittlungen sind
in Form von Stichprobenerhebungen durchzu-
führen.

(2) Die Erhebungen haben jene landwirtschaft-
lichen Betriebe zu umfassen, die nach einer
statistischen Methode vom Österreichischen Stati-
stischen Zentralamt ausgewählt werden.

§ 3. Die Bewirtschafter (Eigentümer, Besitzer,
Pächter oder Nutznießer) der nach § 2 Abs. 2
ausgewählten landwirtschaftlichen Betriebe oder
deren Beauftragte sind verpflichtet,

a) das Betreten ihrer Grundstücke sowie die
Entnahme von Proben durch vom Öster-
reichischen Statistischen Zentralamt bestellte
Organe zu dulden,

b) das Ergebnis eines Volldrusches beziehungs-
weise einer Nachrodung von bestimmten,
in die besonderen Ernteermittlungen einbe-
zogenen Parzellen durch die obgenannten
Organe feststellen zu lassen und

c) über die im Zusammenhang mit der Durch-
führung der Erhebungen sich ergebenden
Fragen Auskunft zu erteilen.

§ 4. Für das Betreten eines Grundstückes und
die Entnahme von Proben ist ein Betrag von 20 S
als Entschädigung, für die Vornahme eines Voll-
drusches bei Winterweizen ein Betrag von 120 S
und für eine Nachrodung bei Kartoffeln 20 S als
Vergütung an den betroffenen Bewirtschafter zu
entrichten.

Schleinzer

1 6 2 . Kundmachung des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft vom 24. April
1968 über die Aufhebung der Kundmachung,
betreffend die Durchführung der Ab-
schöpfung von Mehrerlösen bei Brotgetreide
und Mahlprodukten, durch den Verfassungs-

gerichtshof

Gemäß Art. 139 Abs. 2 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes, in der Fassung von 1929 und
§ 60 Abs. 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes
1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Er-
kenntnis vom 7. März 1968, V 21-29/67-61,
die Kundmachung des Bundesministeriums für
Land- und Forstwirtschaft vom 29. Dezember
1966, Zl. 98.949-16/66, betreffend die Durch-
führung der Abschöpfung von Mehrerlösen bei
Brotgetreide und Mahlprodukten, verlautbart
im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung" vom 31. De-
zember 1966, in der Fassung der Verordnung
vom 10. Jänner 1967, Zl. 20.012-16/67, verlaut-
bart im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung" vom
12. Jänner 1967, als gesetzwidrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung tritt am Tage der Kund-
machung in Kraft.

Schleinzer

1 6 3 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 3. Mai 1968 über die Auf-
hebung des ersten Halbsatzes des § 94 Abs. 3
der Straßenverkehrsordnung 1960 durch den

Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 140 Abs. 3 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 und gemäß
den Bestimmungen der §§ 64 und 65 des Ver-
fassungsgerichtshofgesetzes 1953, BGBl. Nr. 85,
wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Er-
kenntnis vom 22. März 1968, G 7/67, V 7/67,
den ersten Halbsatz des § 94 Abs. 3 der Straßen-
verkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159, als ver-
fassungswidrig aufgehoben.

(2) Frühere gesetzliche Vorschriften treten
nicht wieder in Kraft.

Klaus
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